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Vorgänger der Bauordnung Vorgänger der Bauordnung 
Bobek-Lichtenberger beschreibt die Bauordnungen im Kapitel der „Privaten Bautätigkeit“
hervorgegangen aus den Feuerordnungen des Mittelalters

allgemein
Bauverbote
z.B. Glacies, beidseitig des Linienwalls

seit 1706 Vorschriften für Baulinien

seit 1709
Vorschriften für Baulinien bekannt
zusammen mit Verhandlung vor Ort im Bedarfsfall zur Aushandlung der Baulinie

josephinische Ära zahlreiche Bauvorschriften
--> ca. 1781-1790

1725 → Erlaß einer Feuerordnung durch Bügermeister Josef Hartmann
25.01.1794 → Untersagung des Baus von „zu kleinen Wohnungen“

1797 Bestimmungen zum Anbringen von Dachrinnen
31.12.1817 Verbot von Räumlichkeiten unter dem Dach

bis 13.12.1829
Bautechnische Regeln als Teil der Vorschriften zur Vorbeugung von Feuersbrünsten
Festlegung von Baulinien zur Minimierung der Brandgefahr und zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Verkehrs

1809 Schaffung des Hofbaurates – national
13.12.1829 1. Bauordnung für Wien Wirkungsbereich 1. Bauordnung für WienZusammenführung der bis dahin geltenden Vorschriften

Ergänzung um neue Vorschriften
Ziel:“ öffentlichen Sicherheit, der Regelmäßigkeit und des Ebenmaßes bei den Gebäuden“

30 Paragraphen, 3 Abschnitte
behandelter Zeitraum:  die Zeit vor Baubeginn, während des Bauaktes und nach Fertigstellung der Arbeiten

wichtigste Vorschriften in städtebaulicher Hinsicht:
Breite der Straßen: neue Fahrstraße min. 5 Klafter = 9,5m
Höhe der Häuser: 4 Stockwerke, ohne eine maximale Höhenangabe
Baulinine stehen in diesem Zusammenhang,
   wurden von Fall zu Fall, sich immer auf das öffentliche Interesse berufend, neu verhandelt

wichtigste Vorschriften in architektonischer Hinsicht:

„Wien war eine Stadt im „Erzherzogthum unter der Enns“, und ihre administrative Grenze 
reichte bis zur ersten Stadterweiterung von 1850 bis an die Stadtmauer. In weitblickender 
Voraussicht erhielt die Stadt jedoch schon damals eine Bauordnung, welche auch die an sie 
anschließenden Vorstädte bis zur Gürtellinie mit einschloss. Diese wirkte sich nicht nur 
innerhalb ihres Geltungsbereichs positiv auf die Stadtentwicklung aus, sondern beeinflusste 
noch die an den Ausfallstraßen liegenden Vororte.“

Vorlage eines Plans zur Genehmigung

laufend Amendements ( Vorschau

zur Rücksichtnahme auf veränderte Anforderungen und technische Neuerungen: 
> Dachdeckung: in der Folge wurden weitere, feuerfeste Deckungsmaterialien zugelassen
> Bedachtnahme auf öffentliche Gebäude für Gemeinden von größerer Ausdehnung incl. geräumiger Straßen (min 6 Klafter = 11,4m) und Plätze

1835 Gründung des Wiener Stadtbauamtes
27.02.1836 Bestimmung der Landesregierung, daß die kleinste Wohnung wenigstens aus Zimmer, Küche, Kammer zu bestehen hat.

1840
1845 Herausgabe der Bauordnung von 1829 mit 3 weiteren ergänzenden Bestimmungen und Verfügungen als „Wiener BauVorschriften“
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Grundentlastung

Neuregelung der Planungskompetenz zwischen nunmehr privaten Grundbesitzern und der Öffentlichen Hand
„Somit war im Vormärz noch immer kein einheitlicher Raum in Bezug auf Wirtschaft und Verwaltung der Stadt geschaffen. Dies 
konnte in der Folge erst mit der Abschaffung der grundherrlichen Privilegien und der Aufhebung des Systems der 
Grundherrschaft und aller damit verbundenen Rechte und Pflichten erreicht werden. Selbige erfolgte in Folge der Revolution 
1848 durch Gesetzesbeschluss vom 7. September 1848, der die Aufhebung der Grundherrschaft und die sogenannte 
Grundentlastung im damaligen Österreich festlegte.“ 
(120414_https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Auflösung_der_Grundherrschaft_(1848)

Auflösung der Grundherrschaft (Herrschaft über Grund und Boden, Leibherrschaft, Gerichtsherrschaft)
(120414_https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Grundherrschaft - Jahreszahl und Namen)

Mit kaiserlichem Patent von 7. September 1848, dem ein Beschluss des damaligen Reichstags von 31. August 1848 
vorausgegangen war, wurden die Grundherrschaften im gesamten Kaisertum Österreich abgeschafft, alle einschlägigen Rechte 
und Pflichten aufgehoben. Gerichts-, Verwaltungs- und Steuerhoheit gingen auf die staatliche beziehungsweise städtische 
Behörden über. Die Entschädigung bisheriger Grundherren mit zwei Drittel des errechneten Kapitalwerts ihrer Einkünfte - 
wovon ein Drittel die bisherigen „Untertanen" und ein Drittel der Staat aufbrachte - wurde in besonderen Gesetzen festgelegt. 
Mit 1. Juli 1850 war sie im Wesentlichen abgeschlossen.
(200414_https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Grundherrschaft)

Grundentlastung 1848
Auflösung der Grundherrschaft 

Struktuwandel:
Im Zuge der Grundentlastung 1848 wurde der Boden aus der grundherrlichen Bindung gelöst. Er wurde damit zur Ware 
und unterlag hinfort den gleichen Gesetzen von Angebot und Nachfrage wie andere Güter. Aber auch das Haus selbst 
erfuhr einen Wertwandel. War es dem „behausten Bürger" einst die unentbehrliche Grundlage seiner ganzen Existenz 
gewesen, an die seine Privilegien geknüpft waren, die ihm Werkstätte, Verkaufsräume und Speicher ebenso wie die 
Wohnung bot, vielfach auch noch in den Hinterflügeln die bescheidenen Quartiere seiner Hilfskräfte enthielt, so 
wurde es nun in erster Linie zu einer Einkommensquelle, zum Ertrag abwerfenden Miethaus.(S51f)

Nun aber entsteht der neue Typ des mittelständischen Hausbesitzer-Rentiers, der von dem Mietaufkommen seines Hauses 
lebte, gleichgültig ob er daneben noch irgendwelche Tätigkeiten ausübte. (S52)

Nun aber entsteht der neue Typ des mittelständischen Hausbesitzer-Rentiers, der von dem Mietaufkommen seines Hauses 
lebte, gleichgültig ob er daneben noch irgendwelche Tätigkeiten ausübte. 

überdies schoben sich in das ursprünglich einfache Beziehungsdreieck von Grundherr - Baugewerbe - bürgerlicher 
Hauseigentümer alle möglichen Zwischenstellen ein, die vom Grundstücksmarkt und der Kreditbeschaffung lebten: 
Realitätenbüros, Baugesellschaften, Agenten verschiedenster Art, Hypothekenanstalten und Sparkassen.(S52)→ seihe 
Text 1857
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erste Stadtwerweiterung

Eingemeindung von 34 Vorstädten, die in 7 (1850) bzw. 8 (1861) Stadtbezirke eingeteilt wurden und nach der Anordnung Franz 
Josephs I. die Befestigungsanlagen niederzureißen und das Glacies zu verbauen baulich unmittelbar mit der Altstadt verbunden 
wurden.

Grundherrschaft in den Vorstädten und Jahreszahl der Eingemeindung: 
https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Grundherrschaft

Bis zum Jahre 1850 bestand Wien als administrative Einheit nur aus der Altstadt (S48)
Jenseits des 800 bis 1140 m breiten Glacis lagen insgesamt 34 vom Linienwall umschlossene Vorstädte außerhalb 
desselben im Gebiet südlich der Donau weitere 21 Vororte. 
185o wurden in einer ersten Stadterweiterung die Vorstädte in den Verwaltungsbereich der Stadt einbezogen.
Dies wirkt sich in baulicher Hinsicht rasch aus. Nahezu schlagartig setzte sich eine viergeschossige Verbauung im 
gesamten Vorstadtraum durch, der bisher eine recht unterschiedliche Bauhöhe aufgewiesen hatte.
Da diese erste Stadterweiterung von 1850 sich an die Ausdehnung des 1694 festgelegten Burgfriedensbezirkes hielt, 
kamen auch die außerhalb des Linienwalles gebliebenen Gemarkungsteile von Matzleinsdorf, Hundsthurm, der Wieden und 
der Landstraße zu Wien.

23. u. 31.08.1853 Erlässe des Innenministeriums zur Bauordnung
20.12.1857 Franz Jospeh I.: Handschreiben zur Schleifung der Stadtbefestigung zur Stadterweiterung

1857

→ Ringstraßenbau und Spekulation:
Erst mit der Ringstraßenverbauung 1857 begannen Baugesellschaften aufzutreten, über deren Tätigkeit die Meinungen 
geteilt waren. Fest steht, daß sie, anstatt zu bauen sich mehr mit der Bodenaufschließung bzw. Bodenspekulation 
beschäftigten und durch ihre Grundkäufe die Bodenpreise in schwindelnde Höhen trieben (S52)

1859 2. Bauordnung für Wien Bedeutung 2. Bauordnung für Wien Exkurs
für die Altstadt und die 1850 eingemeindeten Vorstädte

7 Abschnitte Exkurs – Baulinienplan von 1866

Breite der Straßen:  8 Klaftern = 15,2m 
Höhe der Häuser: 13 Klafter = 24,6m bis zur Traufe – keine Geschoßanzahl, jedoch Mindestgeschoßhöhe von 9 bzw. 10 Schuh = 2,85 – 3,16m

Kelleröffnungen im Trottoirebereich nur mehr mit Bewilligung
Anstrich des Gebäudes muß den Augen unschädlich sein

Entwicklungsinitiative geht vom Grundbesitzer aus,
> Aufschließungsart (Baublock, Straßenraster, "gerade" Straßen)
> Verbauungsdichte (Straßenbreite, Gebäudehöhe)
> Infrastrukturherstellung und -erhaltung (Abtretung der Straßenflächen ins öffentliche Gut, Kanal- und Gehsteigherstellung) als 
Pflichten der öffentlichen Hand 
sind präzise vorgeschrieben

Das erste umfassende städtische Planungsinstrument, der Generalbaulinienplan 1866, wurde 
zwar vom Gemeinderat nicht beschlossen, weil dieser zu Recht Entschädigungsansprüche 
von Grundeigentümern (Wertminderung durch Straßenverbreiterungen und -begradigungen) 
befürchtete, diente aber in der Praxis (Abriss und Neubau von Häusern) als interne 
Entscheidungsrichtlinie.  

Straßenzüge möglichst geradlinig angelegt werden sollten. Weder
topographische noch funktionelle Gesichtspunkte fanden Berücksichtigung.

1865 Formulierung des Entwurfs einer Bauordnung für Wien durch ein hierzu gewähltes Komitee des österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins
dieser Entwurf wurde nie Rechtsgrundlage
Überlegung zur Abhängigkeit der Gebäudehöhe von der Straßenbreite

1866 Magistrat wurde die höchste Baubehörde landesweit
laufend erst Überlegungen zur Konzeption selbständiger Feuermauern

02.12.1868 3. Bauordnung für Wien Bedeutung 3. Bauordnung für Wien
Vorspringens von Gallerien und Offenen Balkonen auf 4 Zoll =10cm becshränkt; meint vermutlich auch Geschäftsportale

20.12.1869 Novellierung und Festlegung im Landesgesetzblatt Nr. 1 und 3
Breite der Straßen:  8 Klaftern = 15,2m
Höhe der Häuser: 13 Klafter = 24,6m bis zur Traufe – maximale Geschoßanzahl = 5, Mindestgeschoßhöhe blieb vermutlich gleich
Verordnung über selbständige Feuermauern
Straßenverbreiterung auf 8 Klafter bei der Errichtung von geschlossenen Balkonen oder Erkern statt der üblichen 6 Klafter (?)

„Diese Bauordnung war auch während des Baubooms zwischen 1868 und 1873 gültig.“

1870
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1873
Weltausstellung

Börsenkrach

1. Mai bis 31. Oktober 1873: Weltausstellung Wien
9.Mai 1873 Börsenkrach und nachfolgende Große Depression 1873-1896; 

1875 Umstellung vom Klaftermaß auf das Metermaß im österr. Reichsgebiet

1877 →

Es verdient vermerkt zu werden, daß bereits wenige Jahre nach den rein formalistischen Plänen für Favoriten und die 
Brigittenau in einer Denkschrift des Österreichischen Ingenieur Architektenvereins (1877) funktionelle 
Gesichtspunkte auftauchten, die schon die Grundprinzipien moderner Stadtplanung vorwegnahmen.So wurden unter 
anderem Geschäftsviertel, dermBerufsarbeit gewidmete Bezirke und sozial abgestufte Wohnviertel unterschieden und 
darauf hingewiesen, daß jede dieser Kategorien an die Art der Parzellierung und Verbauung, an die Verkehrswege und 
die Umgebung ganz verschiedene Anforderungen stellt. V c.., da an riß die Diskussion über die Rolle funktioneller 
Gesichtspunkte im Städtebau nicht mehr ab.l) Manche dieser Gedanken fanden im Bauzonenplan 1893 Verwirklichung. 
(S45f) 

bis 1883 allgemein Parzellenverbauung bis zu 85% erlaubt;
von den verbleibenden 15% mußte (nur) der größere Teil auf den Haushof entfallen

„Die Parzellenverbauung nahm vor 1883 untragbare Formen an, wobei sich die schlechten 
Belichtungs- und Belüftungsverhältnisse immer schlimmer auf die wohnhygienischen 
Zustände auswirkten.“

17.01.1883 4. Bauordnung für Wien Bedeutung 4. Bauordnung für Wien
110 Paragraphen

Veränderung aufgrund der Maßumstellung:
Breite der Straßen:  16m = 8,5 Klafter
Gebäudehöhe: 25m = 13,2 Klafter
Paragraph über Industriebauten in isolierter und nicht isolierter Lage

„Laut der neuen Bauordnung konnte in 6 m breiten bestehenden Straßen bis zu 25m hoch 
gebaut werden, da noch keine Abhängigkeit zwischen der Straßenbreite und der 
Gebäudehöhe formuliert worden war.“

→

Vorerst wurde aber noch die Bauordnung 1883 erlassen, die in Verfolg der älteren Vorstellungen einen 
verpflichtenden Bezug zwischen Straßenbreite und Häuserhöhe herstellte und damit zu einer generellen Verbreiterw1g 
der Straßen führte. (S46)

1890 D:\09_MEDIA\11_TEXT\10-BUCH\WIEN_Bobek_Lichtenberger\ergRecherche\Wien_historisch\WienBibliothek\Plan von Groß-Wien_1890.pdf
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zweite Stadterweiterung Eingemeindung der Vororte = Siedlungen außerhalb des Linienwalls (Bezirke 11 bis 19)

Erst 1890 erfolgte diese zweite Stadterweiterung von Wien, die der Kernstadt mit einem Schlag einen 
Bevölkerungszuwachs von einer halben Million Menschen brachte. (S49)
Sie war in städtebaulicher Hinsicht von wesentlicher Bedeutung. Bisher hatten die Vororte ihre Regulierungsfragen 
und Assanierungsprobleme nach eigenem Gutdünken und meist ohne Koordinierung untereinander gelöst. Erst jetzt wurde 
eine einheitliche Ausgestaltung  des Kanalnetzes, der Hauptsammelkanäle, der Trinkwasserversorgung, somit eine 
durchgreifende Assanierung des Wiener Agglomerationsbereiches möglich, welche auch eine der großen Leistungen der 
Spätgründerzeit darstellt. (S49)
Mit der Novelle der Bauordnung 1893 traten zumindest formal einheitliche Normen für Bauhöhe und Straßenbreite für 
das ganze damalige Stadtgebiet in Kraft. Gleichzeitig stiegen auch die Bodenpreise in den Vororten sprunghaft an, 
und entsprechend wuchs auch die Stockwerkszahl der Neu- und Umbauten schlagartig. In dem gestaffelten Verlauf der 
Straßenfronten und im Auf und Ab der Stockwerkszahl wirkt somit bis heute die Eingemeindung in den westlichen 
Vororten nach.

Novelle 1890 1.e Novellierung:                                                                                                  
Erweiterung der Zonierungsmodalitäten:
_ Gemeinderat bestimmt über Bereiche für „durchgrünte“ Wohnquartiere inert der Stadtgrenzen wie auch über Gebietstheile für Industriebauten
_ Gebäudehöhe wird nun bestimmt durch eine Abgrenzung nach Zonen:
_ _ Wohnbauten innerhalb des Gürtels: maximale Geschoßanzahl = 5
_ _ Wohnbauten außerhalb des Gürtels an Hauptstraßen und Plätzen: maximale Geschoßanzahl = 5
_ _ Wohnbauten außerhalb des Gürtels an Hauptstraßen und Plätzen: maximale Geschoßanzahl = 4

„Diese Vorgaben wirkten sich nachhaltig auf die soziale Segregation im Stadtraum aus, da 
darin die verschiedenen Verbauungsmöglichkeiten von Wohnhäusern und somit deren 
soziale Verortung geregelt wurden.“

Durch die Zonierung der Gebäudehöhen „kam es in den weiten Gebieten der außen 
liegenden Bezirke zu einer Herabzonung der Wohngebiete unter städtebaulicher Betonung 
der Geschäfts- respektive Hauptausfallsstraßen.“

Novelle 1893 →

traten zumindest formal einheitliche Normen für Bauhöhe und Straßenbreite für das ganze damalige Stadtgebiet in 
Kraft. (S49)
Gleichzeitig stiegen auch die Bodenpreise in den Vororten sprunghaft an, und entsprechend wuchs auch die 
Stockwerksanzahl der Neu- und Umbauten schlagartig. In dem gestaffelten Verlauf der Straßenfronten und im Auf und 
Ab der Stockwerkszahl wirkt somit bis heute die Eingemeindung in den westlichen Vororten nach.

24.03.1893 Beschluß des Bauzonenplans „Den topographischen, verkehrstechnischen, klimatischen und soziogeographischen 
Gegebenheiten Rechnung tragend, entstanden im Süden und Südosten die großen 
Fabriken und gewerblichen Ansiedlungen und bestimmten somit die weiteren 
Entwicklungslinien und –schwerpunkte für die Zukunft der Stadt.“

→

Gleichzeitig mit dieser ersten funktionellen Gliederung nahm man eine Zonierung der Stadt nach der Gebäudehöhe vor. 
Fünf Geschosse waren in der Innenstadt, den ehemaligen Vorstädten und in dem Teil des Bezirkes Favoriten* 
zugelassen, der auf der alten Vorstadtgemarkung der Wieden erwachsen war, vier Geschosse in den westlichen Vororten 
bis knapp über die Vorortelinie hinaus. Jenseits derselben sollte vor allem im Nordwesten die offene Verbauung 
herrschen bzw. durften maximal dreigeschossige Häuser errichtet werden. (S46)

* vgl 1. Stadterweiterung (S48/49):
Auf den Gründen der Wieden entstand ohne dörfliche Vorsiedlung der Vorort Favoriten, der allerdings 1874, da er 
eine ausgesprochen eigenständige Entwicklung zu nehmen begann, als selbständiger X. Bezirk von der Wieden (IV) 
abgetrennt wurde. Noch im Bauzonenplan 1893 wirkte sich aber sein Entstehen auf alten Burgfriedensgründen 
dahingehend aus, daß man ihm, anders als den westlichen Vororten, eine fünfgeschossige Verbauung zubilligte.

→

Auf der Grundlage des Bauzonenplanes und der Bauordnung wurde im Wege eines Preisausschreibens ein 

Generalregulierungsplan in Angriff genommen und 1898 vom Gemeinderat genehmigt. Da aber seine Durchführung 
nicht durch entsprechende Enteignungsgesetze gesichert war, konnte er nur geringe praktische Bedeutw1g erlangen. 
(S46)
In Ermangelung eines Enteignungsgesetzes mußte zum Glück für die Altstadt von Wien auf radikale Lösungen verzichtet 
werden. So konnte selbst der vorgesehene geradlinige Straßendurchbruch zwischen Graben und Freyung wegen der 
enormen Ablösekosten nicht zur Durchführung gelangen. Über dem Projekt eines Paralleldurchbruchs östlich der 
Kärntnerstraße von der Akademiestraße einwärts brach der Erste Weltkrieg aus, und so blieb der alte Baubestand 
dieses östlichen Teils der Altstadt unangetastet. (S47)

ab 1895 vermehrt Dachgeschoße als Atelierräume genutzt „Ab 1895 wurden mehrfach Dachgeschoße als Atelierräume bei der Behörde zur 
Genehmigung eingereicht, und da es sich um keine Wohnnutzung handelte, wurde diesen 
Gesuchen stattgegeben.“

„Munizipalsozialismus“
Kommunalisierung der Unternehmungen der Versordung durch Karl Lueger
(Anm. christlich soziale Partei, bekennender Antisemit)

1904
dritte 

Stadterweiterung
Mit einer dritten Stadterweiterung griff Wien 1904 über die Donau aus. Der industrialisierte Brückenkopf 
Floridsdorf mit einem ausgedehnten Umland wurde eingemeindet.

1918
Novelle 1920

25.11.1929 5. Bauordnung für Wien Bedeutung 5. Bauordnung für Wien

1938

Quelle: Quelle: Quelle:
Harald Stühlinger WIEN GESCHICHTE WIKI H.Bobek, E.Lichtenberger: Wien – Bauliche Gestalt und Entwicklung seit Mitte des 19. Jahrhunderts
»Der Anstrich des Gebäudes muss den Augen unschädlich seyn.« Kapitel „Stadtplanung“, „Stadterweiterung“, „Bauordnung“ 2. Auflage 1978

Die Bauordnung des 19. Jahrhunderts und ihre Auswirkungen auf Stadtbild und Stadtgestalt von Wien https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Stadtplanung 
dérive N° 31 (Apr - Juni / 2008) https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Stadterweiterung

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Bauordnung
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„Dabei handelte es sich um eine der ersten großen einheitlichen Parzellierungsplanungen, 
wie sie später in einem Halbmond um die Stadt von Westen bis nach Südosten verwirklicht 
wurden. Wenn im Verordnungstext auf öffentliche Gebäude, geräumige Straßen und Plätze 
hingewiesen wurde, so zeichnete sich darin bereits das Bild der später ausgeführten 
gründerzeitlichen Rasterstadt mit ihrem homologen Stadtgrundriss und wiederkehrenden 
öffentlichen Gebäuden und ausgesparten Plätzen ab. Die zaghafte Änderung der 
Straßenbreite auf sechs Klafter trug dem stärker werdenden Verkehr Rechnung, wobei in 
der Folge die Straße eine stete Verbreiterung erfuhr.“
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ad Straßenbreite:  „Bei einem Neubau an einer Stelle mit einer veränderten Baulinie ein Vor- 
bzw. Zurückrücken über die ehemals bestehende Baulinie sowohl Hausbesitzer als auch 
Gemeinde ohne Schaden zu stehen kommen sollten. Die veränderten Baulinien – hier sei 
auf den nicht in die Bauordnung aufgenommenen Baulinienplan von 1866 verwiesen – 
hatten dann auch das markante Vor- und Rückspringen der Häuserflucht in vielen Gassen 
Wiens zufolge.“

ad Raumhöhe: „Obwohl die Geschoßhöhen mit 9 bzw. 10 Schuh (2,85 – 3,16 m) 
Mindestmaß vorgeschrieben waren und man damit bis zu sieben Geschoße hätte bauen 
können, verblieb man bei den üblichen fünf Geschoßen, obwohl ein Nachsatz in der 
Bauordnung dem Bauherren explizit die Anzahl der Geschoße überließ.“

“Das für Wien so charakteristische Vor- und Zuriickspri.ngen der Häuserfronten in den inneren Bezirken geht somit 
zum guten Teil auf die Bauordnung von 1859 zurück und bildet auch ein Hilfsmittel für die Feststellung des 
Baualters der Häuser.” S45
Diese auf das Rasterschema eingeschworene Bauordnung stand auch noch Pate beim Beginn der Stadtplanung in der 
Hochgriinderzeit.

So wurde die Anlage von Favoriten w1dder Brigittenau von VANDERNÜLL und SrccARDSBURG bzw. L. FÖRSTER, den bekannten 
Ringstraßenarchitekten, dem Rasterprinzip folgend projektiert, allerdings da1m weniger schematisch verwirklicht. 
Abweichend von den Planungen der Biedermeierzeit in den Vorstädten, sah man wenige öffentliche Plätze, dafür aber 
durchwegs verhältnismäßig breite Straßen vor, olme noch an eine funktionelle Differenzierung zu denken. Diesen 
Vorbildern entsprechend, wurde das Schachbrett auch zur Grw1dlage der meist von Privatarchitekten und Geometern 
durchgeführten Parzellierungen in den westlichen Vororten, von Meidling bis Währing (Abb. 2).
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Hochgründerzeit 
das Hauptwachstum 
der Stadt in die 
noch selbständigen 
westlichen Vororte 
verlagert hatte 
(S49)
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„Es steht fest, dass Bauregeln nie einer absoluten und allgemeingültigen Objektivität entspringen, sondern stets kulturellen Eigenheiten folgen, die zum Beispiel aus der Tradition von ortstypischen Bauweisen hervorgehen.“

„Stadtbild und Stadtgestalt spiegeln die Summe von komplementären Einflüssen wider, die auf die Stadt in andauerndem Ausmaß bis jetzt gewirkt haben und wirken. Durch gesellschaftliche Konventionen entsteht eine als kulturelle Übereinkunft zu deutende Bauordnung, die durch einen verpflichtenden Gestus bei einer baulichen Setzung ihren materiellen Ausdruck findet. Desiderat bleibt 
anhin eine eingehende Untersuchung der Einfluss nehmenden Instanzen aus Obrigkeit, Wirtschaft und Bürgertum, deren Interessen und Macht sich in den Gesetzestexten widerspiegeln.“

Das Jahrzehnt bis zum Ersten Weltkrieg 
reichte nicht aus, um der erst im Werden 
begriffenen städtischen Agglomeration 
nordöstlich der Donau neue wesentliche Züge 
aufzuprägen und neue Viertel aufzubauen, im 
Gegenteil, das Unfertige der Verbauung wurde 
durch die vereinzelten Vorposten von drei- 
bis vierstöckigen Miethäusern, die bis zum 
Ersten Weltkrieg an den Ausfallstraßen 
inmitten landwirtschaftlicher Flächen 
entstanden, nur noch erhöht. Die bereits 
akute Krise der Ackerbaudörfer des 
Marchfeldes rings um Floridsdorf wurde durch 
die
Eingemeindung sicher verschärft und damit die 
Freigabe von Gründen beschleunigt. Knapp vor 
dem Ersten Weltkrieg stießen verschuldete 
Bauern große Flächen an Industriebetriebe ab. 
In der Zwischenkriegszeit kamen sie für einen 
industriellen Ausbau nicht mehr in Betracht, 
sondern fanden für Stadtrandsiedlungen 
Verwendung. So entstand z.B. die 
Nebenerwerbssiedlung Leopoldau auf einer 
solchen Industriereservefläche. Die mit der 
zweiten und dritten Stadterweiterung 
geschaffene Gliederung der äußeren Bezirke 
konnte sich zum Großteil bereits auf 
Großgemeinden stützen, die seit der 
Frühgründerzeit nach dem Vorbild der inneren 
Bezirke entstanden waren. Wie bei diesen 
wurde dabei das Prinzip einer 
Sektorengliederung angewendet, d. h. die an 
einer Ausfallstraße oder einem Lokalweg 
hintereinander gereihten Siedlungen zu einer 
neuen Verwaltungseinheit zusammengeschlossen.
Die bauliche Dynamik der Spätgründerzeit 
reichte aber zu einer einheitlichn 
Überformung der Vororte nicht mehr aus. Die 
laut Bauordnung gestattete Bauhöhe und auch 
der mögliche Verbauungsgrad von 85% wurden 
ganz im Gegensatz zur geläufigen Vorstellung 
nur mehr selten wirklich ausgenützt. Die 
älteren Gemarkungsgrenzen schimmern durch das 
Muster des Straßennetzes, der Bauparzellen 
und Bautypen noch deutlich durch. (S49/50)
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„Wien präsentiert sich heute, nach rund 175 Jahren geltenden Bauordnungen, als Schichtung ablesbarer Auswirkungen der jeweils geltenden Vorschriften.“

„Neben den Veränderungen, die aus der technischen Weiterentwicklung von Materialien und deren Anwendungen entstanden, manifestierten sich in den Verordnungen stets auch die expliziten Vorstellungen einer Epoche. Sie waren ein Zusammenspiel von Erfahrungswerten und prophylaktischen Regelungen, um eventuell auftretende Unglücksfälle zu verhindern.“


